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(3) Diese Anordnung findet auf alle Einrichtungen gemäß
Abs. 1 Anwendung, unabhängig von deren Unterstellung und
Einordnung in einen bestimmten Zuständigkeitsbereich.

(4) Von dieser Anordnung werden nicht betroffen:

— diagnostische Beurteilungen als Maßnahmen der gesund
heitlichen Betreuung,

— Beurteilungen über berufliche Eignung und Tauglichkeit 
im Zusammenhang mit Einstellungs- und Reihenuntersu
chungen sowie prophylaktischen Untersuchungen,

— Begutachtungen im Bereich der Hygiene, Pharmazie und 
Medizintechnik,

— die ärztliche Leichenschau einschließlich der Sektionen,

— die Mitwirkung von Einrichtungen der Gerichtsmedizin 
und Kriminalistik im Strafverfahren.

§3

(1) Für Begutachtungen über Berufskrankheiten finden die 
für Berufskrankheiten geltenden Rechtsvorschriften in Ver
bindung mit §§ 1, 2, 8 bis 10 dieser Anordnung Anwendung

(2) Die Leiter der Medizinischen Dienste des Gesundheits
wesens Wismut und des Verkehrswesens erlassen im Einver
nehmen mit dem Minister für Gesundheitswesen für die in 
ihren Zuständigkeitsbereichen durchzuführenden Begutach
tungen entsprechende Bestimmungen auf der Grundlage die
ser Anordnung

(3) Für die Beiziehung von Gutachten durch Justiz- und 
Sicherheitsorgane finden die Rechtsvorschriften über die Tä
tigkeit der Justiz- und Sicherheitsorgane und die §§ 7 bis 11 
dieser Anordnung Anwendung.

(4) Medizinische Begutachtungen von Angehörigen der be
waffneten Organe erfolgen auf der Grundlage der von den 
zuständigen Ministem getroffenen Festlegungen.

Staatliche Leitung

§4

(1) Das Ministerium für Gesundheitswesen ist verantwort
lich für die wissenschaftliche Erarbeitung die einheitliche 
Anwendung und die Kontrolle der inhaltlichen und organi
satorischen Grundsätze ärztlicher Begutachtungen.

(2) Mit der Durchführung der unter Abs. 1 genannten Auf
gaben ist die Zentralstelle für Ärztliches Begutachtungswesen 
(im folgenden als Zentralstelle bezeichnet) als nachgeordnete 
Einrichtung des Ministeriums für Gesundheitswesen beauf
tragt. Sie arbeitet eng mit der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten, der Staatlichen Versicherung und anderen 
staatlichen Organen und Einrichtungen zusammen.

(3) In den Bezirken und Kreisen sind die Bezirks- bzw. 
Kreisstellen für Ärztliches Begutachtungswesen (im folgenden 
als Bezirks- und Kreisstellen bezeichnet) für die Organisation, 
Anleitung und Kontrolle der Erarbeitung qualifizierter ärzt
licher Gutachten verantwortlich. Sie sind dem Bezirksarzt 
bzw. Kreisarzt als nachgeordnete Einrichtungen unterstellt. 
Zu ihren Leitern sind von den Bezirks- bzw. Kreisärzten in 
der Gutachter- und Leitungstätigkeit erfahrene Fachärzte ein
zusetzen, die die Dienstbezeichnung Bezirks- bzw. Kreisgut
achter führen. 4

(4) Die Bezirks- und Kreisstellen sind räumlich — entspre
chend den örtlichen Gegebenheiten — in geeigneten Gesund
heitseinrichtungen unterzubringen und verwaltungsmäßig die
sen Einrichtungen anzuschließen.

§5

(1) Zur Qualifizierung ärztlicher Begutachtungen richten 
die Bezirks- und Kreisgutachter ihre Leitungstätigkeit ins
besondere darauf, >

— die Gutachter zu beraten,

— die Begutachtungsergebnisse und die Gutachtenqualität 
auszuwerten,

— die Einhaltung der vorgegebenen Bearbeitungsfristen zu 
überwachen,

— den Erfahrungsaustausch mit den Gutachtern und Ärzte
beratungskommissionen unter besonderer Berücksichtigung 
der Tätigkeit der Ärzteberatungskommissionen für lang
fristig Arbeitsbefreite weiterzuentwickeln,

— bei der Lösung der Rehabilitationsaufgaben aktiv mitzu
wirken,

— die Beschwerde- und Kurkommissionen der Versiche
rungsträger sowie die Kommissionen zur Beurteilung der 
Berufsfähigkeit bestimmter Berufsgruppen zu beraten,

— die Bezirks- und Kreisärzte über die Begutachtungsergeb
nisse zu unterrichten, insbesondere bei Verfahren zur ma
teriellen Verantwortlichkeit der Einrichtungen für medi
zinische und soziale Betreuung

(2) Den Bezirksgutachtem obliegt darüber hinaus insbeson
dere,

— die Kreisgutachter fachlich zu beraten und anzuleiten,

— bei Lehrgängen zu Fragen der Begutachtung im Rahmen 
der Facharztausbildung mitzuwirken und die Bezirksaka
demien bzw. Bezirksbildungsstätten fachlich zu beraten.

§ 6

(1) Zur kollektiven fachlichen Beratung der Gutachter sind 
folgende ständige Gutachterkommissionen zu bilden:

— Zentrale Gutachterkommission,

— Bezirksgutachterkommission,

— Kreisgutachterkommission.

Sie setzen sich aus erfahrenen Fachärzten und bei besonde
ren Erfordernissen auch anderen als Gutachter tätigen Fach
kräften zusammen.

(2) Die Mitglieder der Zentralen Gutachterkommission wer
den durch das Ministerium für Gesundheitswesen, die Mit
glieder der Bezirks- bzw. Kreisgutachterkommission durch 
den Bezirks- bzw. Kreisarzt auf Vorschlag des Bezirks- bzw. 
Kreisgutachters ernannt. Bei Ernennung von Mitgliedern, die 
nicht im Zuständigkeitsbereich des Gesundheits- und So
zialwesens tätig sind, ist die vorherige Zustimmung des je
weiligen zuständigen Leiters der Einrichtung bzw. des Ver
antwortungsbereiches einzuholen.

(3) Den Gutachterkommissionen obliegt insbesondere die 
Klärung der Begutachtungen

— in Beschwerde- oder Einspruchsverfahren,

— bei Meinungsverschiedenheiten über die wissenschaftliche 
Begründung, inhaltliche Darstellung bzw. Schlußfolgerung 
in Gutachten.

§7

Verfahrensweise bei Anforderungen 
von Begutachtungen

(1) Aufträge zur Begutachtung sind unter Beifügung der 
für die Begutachtung notwendigen Unterlagen vom Auftrag-


